
Lernkontrolle Sexualerziehung
Beitrag von „Eliza“ vom 16. Oktober 2009 20:29

Hallo,

für Bayern habe ich habe ich in der Bekanntmachung des KM aus dem Jahr 2002 folgenden
Hinweis gefunden:

"2.5 Mündliche und schriftliche Leistungsnachweise über Fragen der menschlichen
Sexualität sowie Fragebogenaktionen über das sexuelle
Verhalten der Schüler sind an keiner Schulart statthaft."

Quelle

1https://www.lehrerforen.de/thread/23045-lernkontrolle-sexualerziehung/?postID=187608#post187608
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